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Einwohnergemeinde 
Lauterbrunnen 

 
Protokoll 

 
der Bezirksversammlung 

vom 15. September 2025, 20.30 Uhr 
im Kinosaal, Wengen 

 
 
Sitzungsleitung Karl Näpflin Gemeindepräsident 
Protokoll Stefanie Imfeld Gemeindeschreiberin-Stv. 
 

Anwesend 83 Teilnehmerinnen und Teilnehmer (insgesamt) 
   
Referenten Daniel Binder Gemeinderat 
 Martin Gertsch Gemeinderat 
 Marcel Sarro Fachbereichsleiter Sicherheit 
 
 
Traktandenliste: 
 
1. Begrüssung und Pendenzen der letzten Bezirksversammlungen 
2. Anliegen aus der Bevölkerung 
3. Informationen aus dem Bezirk Wengen über laufende und geplante Projekte  

(Legislatur 2024 – 2027) 
4. Informationen aus der ganzen Gemeinde und Region 
5. Verschiedenes 
 
 
1. Begrüssung 
 
Karl Näpflin begrüsst die Anwesenden zur Bezirksversammlung im Kino Wengen und informiert über 
die Traktandenliste. Die organisatorischen Vorgaben werden wie folgt bekannt gegeben: 
 
Grundlagen: Organisationsreglement Art. 112ff in Verbindung mit Art. 28 und Art. 96ff. 
Vorsitz: In der Regel der Gemeindepräsident. 
Einberufung: Durch den Gesamtgemeinderat, durch einzelne ortsansässige Gemeinderatsmit-

glieder oder durch 10 ortsansässige Stimmberechtigte. Die heutige Versammlung 
wurde mittels Publikation im Anzeiger vom 14. August 2025 und mittels Flugblatt 
vom August 2025 bekannt gegeben. 

Verfahren: Sinngemäss der Gemeindeversammlung. Nicht Stimmberechtigte sind nur Zuhö-
rer (keine Diskussion oder Wortmeldung). 

Befugnisse: Keine Entscheidbefugnis, keine finanziellen Kompetenzen. Antragsrecht an das 
entsprechende Gemeindeorgan. 

Bild- und Ton  Bild- und Tonaufnahmen dürfen nur mit Zustimmung der Versammlung erfolgen. 
aufnahmen: 
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Pendenzen der letzten Bezirksversammlungen  
Es gibt keine Pendenzen aus den letzten Bezirksversammlungen. 
 
2. Anliegen aus der Bevölkerung 
 
2.1 Petition Elektroschrott Wengen 
 
Daniel Binder informiert über die eingegangene Petition. 
 
 Am 3. September 2025 ging in der Gemeindeverwaltung eine Petition mit ca. 260 Unterschriften 

ein. 
 Inhalt der Petition: 

1. Transparenz über Entscheidungsgrundlage 
2. Traktandum an der Bezirksversammlung vom 15. September 2025 
3. Klärung zur Finanzierung und Logistik der Entsorgung 

 Organisationsreglement Art. 36, Abs 2 
 Das zuständige Organ hat die Petition innerhalb eines Jahres zu prüfen und zu beantworten. 
 Die Petition war noch nicht zur Neubeurteilung im Gemeinderat. 
 
Diskussion: 
Manuela Buchegger wünscht, dass alle Anwesenden bei der Diskussion teilnehmen dürfen. Daniel 
Binder informiert, dass an einer Bezirksversammlung alle, auch Nichteinheimische, das Wort ergrei-
fen dürfen.  
Anmerkung: Zu dieser Aussage wird auf den Punkt Verfahren in der Begrüssung hingewiesen. 
Priya Shiva informiert, dass sie die Petition gemeinsam mit Manuela Buchegger gestartet hat. Im 
Anzeiger wurde lediglich publiziert, dass die Sammelstelle aufgehoben wird. Wie Private künftig ih-
ren Elektroschrott entsorgen können, wurde nicht mitgeteilt. Sie wollte heute ein Mikrowelle entsor-
gen. Beim Bahnhof wurde ihr mitgeteilt, dass sie die Transportkosten (bis 100 kg) von 8 Franken 
bezahlen muss. Sie möchte wissen, wie der Entsorgungsprozess genau aussieht. 
Daniel Binder informiert, dass Elektrogeräte bei der nächsten Annahmestelle (Verkaufsstelle) gratis 
entsorgt werden können. Beim Kauf eines Elektrogerätes ist die vorgezogene Recycling-Gebühr zu 
bezahlen, weshalb jedes Geschäft verpflichtet ist, defekte Geräte entgegenzunehmen. Hingegen ist 
die Bahn berechtigt, für Transportkosten Gebühren zu verlangen. Wenn man den Weg für die Ent-
sorgung nicht auf sich nehmen will, kann zum Beispiel bei der Post ein Sack für Fr. 4.50 gekauft 
werden, um Geräte bis 10 kg zu entsorgen. Weiter informiert er, dass die Ver- und Entsorgungs-
kommission resp. der Gemeinderat dieses Geschäft behandeln und anschliessend entsprechend 
kommunizieren wird.  
Priya Shiva wünscht sich, dass Informationen wie zum Beispiel die Entsorgung auf dem Postweg 
von Anfang an mitgeteilt werden. 
Daniel Binder zeigt auf, dass verschiedenste Möglichkeiten geprüft wurden (Videoüberwachung der 
Entsorgungsstelle, Entsorgung beim Werkhof etc.). 
Manuela Buchegger hat sich vor allem für Ältere und Einheimische eingesetzt, welche etwas weiter 
weg vom Dorfkern wohnen. Christian Lauener teilt weiter mit, dass er auf der Verwaltung angerufen 
hat und den Grund der Aufhebung wissen wollte. Er ärgert sich, dass die Transportkosten bis 
Flüelenboden noch nicht bekannt sind. Er ist der Meinung, dass die Gemeinde allen Personen, zu-
sammen mit der Grundgebühr, eine Gebühr für die Entsorgung von Elektroschrott verrechnen sollte, 
um damit die Entsorgung sicherzustellen. Daniel Binder teilt mit, dass dies einer der Vorschläge ist, 
welcher geprüft wird. Die Frage, ob der Elektroschrott bei der Sperrgutsammlung mit einer ange-
klebten Sperrgut-Marke bereitgestellt werden kann, wird verneint. Dies ist grundsätzlich nicht der 
Sinn der Sperrgutsammlung. Manuela Buchegger interveniert, dass im Abfallkalender "Sperrgut / 
Elektroschrott" aufgeführt ist. Weiter wurde die Homepage noch nicht aktualisiert. 
 
Karl Näpflin bedankt sich für den regen Austausch. 
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 Beantwortung von spezifischen Fragen aus der Bevölkerung 
 Generelle Anliegen 
 
Diskussion: 
Keine Wortmeldung. 
 
 
3. Informationen aus dem Bezirk Wengen über laufende und geplante Projekte  
 (Legislatur 2024 – 2027) 
 
3.1 Parkplatz Waldschluecht 
 
3.1.1 Grundsätzliche Inbetriebnahme der Parkuhr auf dem Parkplatz Waldschluecht per 1. Ja-

nuar 2025 nach Gemeinderatsbeschluss sowie Publikation der Inkraftsetzung. 
3.1.2 Gemäss geltender und gültiger Verordnung über die Parkgebühren galten für den Parkplatz 

Waldschluecht folgende Parkgebühren: 
 Gebührenpflichtig: 00:00 Uhr – 24:00 Uhr, durchgehend von Montag-Sonntag, erste Stunde 

kostenlos. Ab 60 Min. für jede angebrochene Stunde Fr. 1.00. 
3.1.3 Nach erneutem Antrag an den Gemeinderat in Bezug auf die Tarife wurden gemäss Gemein-

derat am  04.08.2025 folgender Beschluss gefasst und die Tarife per 01.10.2025 neu 
angepasst: 

 Gebührenpflichtig: 00:00 Uhr – 24:00 Uhr, durchgehend von Montag-Sonntag, die ersten 

2 Stunden kostenlos (Parkuhr muss bedient werden) Ab 120 Min. für jede angebrochene 
Stunde Fr. 0.50. 

3.1.4 Es werden nach wie vor keine Jahresparkkarten oder Langzeitparkangebote angeboten. 
3.1.5 Keine maximal beschränkte Parkzeit, jedoch ist die ganze Parkzeit, wie vorerwähnt, gebüh-

renpflichtig. 
3.1.6 Langzeitbelegungen durch abgestellte Anhänger werden als Belegung eines Parkplatzes, 

nach geltender Gesetzgebung des Strassenverkehrsgesetzt/ Ordnungsbussengesetz taxiert 
und sind ebenfalls gebührenpflichtig. Daher wird in einer 1. Phase auf eine beschilderte 
Sanktionierung in Form von «Fahrverbot/ Parkverbot» für Anhänger verzichtet.  

3.1.7 Kontrollen des Parkplatz Waldschluecht unterliegen der Abteilung Sicherheit, Lauterbrunnen 
und gegebenenfalls der Kantonspolizei Bern. 

3.1.8 Fragen? 

 
Diskussion: 
Keine Wortmeldung. 
 
 
3.2 Fahrverbotszone Zentrum Wengen, erfolgte Überprüfung der Fahrbewilligungen 
 
3.2.1 Sämtliche Formulare in Bezug auf die Überprüfung der gültigen Fahrbewilligungen wurden 

per Ende 2024 geprüft, ausgewertet und entsprechend behandelt. 
3.2.2 Bewilligungen, welche keinerlei Veränderungen auf die bisherige Fahrbewilligung aufwiesen 

oder aufweisen, behalten ihre Gültigkeit wie bereits ausgestellt (die noch bestehende Vig-
nette wird nicht ersetzt). 

3.2.3 Gesuche, welche neu eingereicht wurden sind zwischenzeitlich bearbeitet worden. Die ent-
sprechenden "neuen" Fahrbewilligungen / Vignetten sind bereits den Bewilligungsinhabern 
zugestellt worden. 

3.2.4 Sistierte Fahrzeuge wurden im Laufe der Datenpflege aus dem System entfernt.  
3.2.5 Die Registraturen wurden aktualisiert und nach Fertigstellung ein Serienbrief an alle Bewilli-

gungsinhaber mit einer Bestätigung auf die gültige Fahrbewilligung versendet. Ebenfalls 
wurde noch ein Merkblatt in Bezug auf die entsprechenden Neuerungen in allgemeinen In-
formationen mitversendet. 
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Diskussion: 
Keine Wortmeldung. 
 
 
3.3 Verkehrskodex «Fahrverbotszone Wengen», Anpassungen 
 
Der Verkehrskodex wurde überarbeitet. Folgende Grundsätze sind darin verankert: 
 

3.3.1 Sei Dir bewusst, dass die erteilte Fahrbewilligung in Wengen ein Privileg darstellt.  
3.3.2 Verschiebe dich möglichst zu Fuss oder per Fahrrad (oder E-Bike). Das Elektrofahrzeug ist 

dem Verbrennungsmotorfahrzeugen vorzuziehen. 
3.3.3 Fussgänger haben immer Vortritt. Die Geschwindigkeit ist den örtlichen Gegebenheiten so-

wie den Witterungs- und Sichtverhältnissen anzupassen. 
3.3.4 Parkiere das Fahrzeug so, dass es keine anderen Verkehrsteilnehmer behindert oder ge-

fährdet.  
3.3.5 Nimm beim Parkieren mit Deinem Fahrzeug nur so viel Raum wie nötig in Anspruch und 

achte dabei auf Fussgänger. 
 
Der Verkehrskodex wurde allen Bewilligungsinhabern mittels Serienbriefe zugestellt sowie künftig 
publiziert. Grundlegende Zusatzänderung stellt dar, dass ein 2 Exemplar mitgesendet wird, in 
welchem der Bewilligungsinhaber bestätigt, sofern dieser nicht selbst Fahrer / Fahrerin der bewillig-
ten Strecke ist, die entsprechenden Fahrer / Fahrerinnen über die geltenden Bewilligungsauflagen / 
Verkehrskodex instruiert und orientiert hat. Das "Rücksende-Exemplar" ist durch den Bewilligungs-
inhaber unterzeichnet an den Fachbereich Sicherheit zu retournieren. 
 

 
 
Diskussion: 
Werner Müller fragt, ob der Verkehrskodex noch in weitere Sprachen übersetzt wird. Marcel Sarro 
teilt mit, dass dieser zurzeit lediglich in Deutsch verfügbar ist, er ist sich jedoch bewusst, dass der 
Kodex in weitere Sprachen übersetzt werden muss. Weiter teilt Werner Müller mit, dass es unbedingt 
Instruktionen braucht. Der Fahrstil von vielen Chauffeuren ist katastrophal. 
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Karl Näpflin bedankt sich für den Input von Werner Müller und bestätigt, dass hier zwingend Mass-
nahmen erforderlich sind. 
 
 
3.4 Präzisierung der bestehenden Weisung Verkehrsregelung im Zentrum von Wengen 
 (Version 02.03.2018) 
 
3.4.1 Detaillierte Anpassungen in der Weisung über die grundsätzlichen Zulassungen von Fahr-
 zeugen (Ableitung des Strassenverkehrsgesetz / Verkehrszulassungsverordnung) 
3.4.2 Anpassungen Landwirtschaftliche Fahrzeuge / Landwirtschaftliche Fahrten, Definition 
3.4.3 Überarbeitung der zulässigen Fahrzeugarten in Bezug auf die Bewilligungsfähigkeit 
3.4.4 Bewilligungsverfahren / Gesuchsfristen 
3.4.5 Parkregime / Parkordnung nach gesetzlichen Grundlagen in der Fahrverbotszone (Grund- 
 sätze der gesetzlichen Vorschriften in der "Begegnungszone" 
3.4.6 Weitere Auflagen 
 
Weitere Informationen zu den ersten Präzisierungen können dem QR-Code, welcher deponiert ist, 
entnommen werden oder bei Marcel Sarro, Fachbereichsleiter Sicherheit angefordert werden. 
 
Diskussion: 
Keine Wortmeldung. 
 
 
3.5 Überarbeitung der Weisung "Verkehrsregelung Zentrum Wengen" 
 
3.5.1 Grundsätzliche Gedanken zur jetzigen "Zone", Zonengrösse, ausgenommene Fahrzeug- 
 arten und Gegebenheiten der Fahrverbotszone. 
3.5.2 Beschilderungsmassnahmen / Markierungsmassnahmen für die Fahrverbotszone. 
3.5.4 Verhaltensregeln / Verkehrskodex als Bestand der Weisung. 
3.5.5 Erste Fragen / Ergänzungen / Erläuterungen 
 
Diskussion: 
René Leuthold möchte wissen, wie die Regelung der Höchstgeschwindigkeit ist. Die Chauffeure sind 
teilweise ziemlich schnell und gefährlich unterwegs. Er möchte wissen, ob dies in absehbarer Zeit 
kontrolliert wird. Marcel Sarro teilt mit, dass die Geschwindigkeit spätestens im Frühling gemessen 
und geprüft wird. 
Judith Graf Engi möchte wissen, wie die Rückmeldungen der Auswertung waren. Marcel Sarro be-
stätigt, dass Rückmeldungen eingegangen sind und teilweise in die Präsentation integriert wurden.  
Martin Gertsch teilt weiter mit, dass an der heutigen Versammlung bewusst nicht auf die einzelnen 
Eingaben eingegangen wurde. 
Andrea Trachsel möchte wissen, ob das Grundstück wo der Veloparkplatz steht, im Besitz der Ge-
meinde oder der Bahn ist. Martin Gertsch teilt mit, dass in den nächsten Folien auf diesen Punkt 
eingegangen wird. 
 
 
3.6 Verkehrsregelung Bahnhof Wengen in Absprache mit Grundeigentümer 
 
3.6.1 Informationen zur vorgesehenen Entlastungsstrasse / Zufahrt Bahnhof (Karl Näpflin) 
3.6.2 Stand Taxiwarteraum / Planungsvorlage (Martin Gertsch) 
3.6.3 Überbauungsordnung 14, Bahnhof Wengen (Martin Gertsch) 
3.6.4 Crowd Management 
3.6.5 Weitere Informationen 
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3.7 Lauberhornrennen - Sicherheitskonzept 
 
3.7.1 Informationen zur letzten Veranstaltung 
3.7.2 Gewonnene Erkenntnisse sowie Verbesserungen  
3.7.3 Neue Aufgaben Seitens der Gemeinde / Zuständigkeit 
 
 
Diskussion: 
Keine Wortmeldung. 
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3.8 Helikoptertransporte - Exzessiver Fluglärm, Meldungen aus der Bevölkerung 
 
3.8.1 Problematik der Zunahme von Helikopterflügen (Transportflüge) und dadurch Zunahme 
 Lärmstörungen 
3.8.2 Thematik wurde in der Sicherheitskommission aufgenommen und als weiteres Geschäft 
 verfolgt 
3.8.3 Bestehende Regelung zwischen Heliport / Gemeinde beinhaltet zwar die Flugzeiten von 
 Mo-Sa. jedoch ohne Sonntage 
3.8.4 Die Regulierung sowie die zeitlichen Einschränkungen müssten über das BAZL geklärt 
 werden und eventuell über das bestehende Polizeireglement. 
3.8.5 Weiteres Vorgehen in Bezug auf Meldungen, eventuell über das Tool der Gemeinde, Fach-
 bereich Sicherheit, Meldeformular 
3.8.6 Direkte Fragen? 
 
Diskussion: 
Keine Wortmeldung. 
 
 
3.9 Feuerwehrmagazin, Neubau-Planungsstand 
 
 Die Gruppe Luftfahrt des Gemeinderates hat in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Wengen 

mehrere Varianten für den Neubau des Feuerwehrmagazins Wengen erarbeitet. 
 Im Moment stehen noch zwei Varianten zur Diskussion. 
 Im Anschluss wird die Arbeitsgruppe Feuerwehrmagazin Wengen das Projekt beraten und 

einen Antrag an den Gemeinderat stellen.  
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Diskussion: 
Keine Wortmeldung. 
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4. Informationen aus der ganzen Gemeinde und Region 
 
4.1 Wohnraumstrategie der Gemeinde Lauterbrunnen 
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Diskussion: 
Urs Allenspach möchte wissen, welche konkreten Massnahmen in den drei ersten Schritten (Skizze 
oben) ergriffen wurden. Karl Näpflin erläutert, dass zurzeit eine Analyse gemacht wird und lediglich 
einzelne offensichtliche Massnahmen ergriffen wurden. Eine ganze Auslegeordnung kann zurzeit 
noch nicht gemacht werden. 
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Diskussion: 
Keine Wortmeldungen. 
 
 

 
 
Diskussion: 
Keine Wortmeldung. 
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Diskussion: 
Keine Wortmeldung. 
 
 

 
 
Diskussion: 
Keine Wortmeldung. 
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Diskussion: 
Keine Wortmeldung. 
 
 
5. Verschiedenes / Wortmeldungen aus der Versammlung 
 
Christoph Gertsch möchte wissen, ob es möglich ist, eine zusätzliche Grünabfuhr im November zu 
machen. Die letzte Abfuhr gemäss Abfallkalender ist am 22. Oktober 2025. Karl Näpflin teilt mit, 
dass dies geprüft wird und gegebenenfalls informiert wird. 
 
mit Auszug an: - Ver- und Entsorgungskommission 
 
Andreas Lauener möchte wissen, wie der Stand der Dinge im Projekt Ausweichstelle bei der Bahn 
ist. Karl Näpflin informiert, dass die Einsprachefrist bereits lange abgelaufen ist. Die Einsprachen 
liegen beim zuständigen Amt zur Bearbeitung. 
 
Jean-Marc Boss fragt die Gemeinde an, ob es möglich ist, mit der Bahn i.S. Pendelzüge das Ge-
spräch zu suchen. Obwohl zwei Pendelzüge angeschafft wurden, stehen diese ständig in Lauter-
brunnen. Das Chaos an den Bahnhöfen zu den Stosszeiten ist gross. Die Züge sollten nicht nur im 
Halbstundentakt fahren, eine viertelstündliche Verbindung wäre wünschenswert. Dies würde auch 
die Züge Richtung Kleine Scheidegg entlasten. 
Daniel Binder teilt mit, dass ein Shuttle-Betrieb für 100 Tage bewilligt wurde. Nun wurde vom Ver-
waltungsrat der Jungfraubahnen beschlossen, den Betrieb auf 160 Tage zu erweitern. Ziel ist, dass 
die BOB im Viertelstundentakt fahren kann. Die Verbindung in Richtung Wengen müsste somit eben-
falls erweitert werden. 
 
Barbara Zürcher möchte auf die Frage von Andrea Trachsel zurückkommen. Wer ist Grundeigentü-
mer des Veloständers beim Bahnhof? Die Veloständer sind tagsüber immer voll besetzt. Martin 
Gertsch entschuldigt sich, die Frage nicht beantwortet zu haben. Die Bahn (WAB) ist Grundeigentü-
merin, die Gemeinde ist für eine allfällige Erweiterung im Gespräch. 
 



 Gemeinderat 
Bezirksversammlungen / Wengen 

 

Gemeindehaus Adler  3822 Lauterbrunnen 
Tel 033 856 50 50  Fax 033 856 50 81 
www.lauterbrunnen.ch 

Seite 19 von 19 
250912 PR Protokoll / 23.09.2025 / ims 
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Karl Näpflin bedankt sich bei allen Anwesenden und hofft auf ein zahlreiches Erscheinen an der 
Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2025. 
 
 
Die Versammlung wird um 22.00 Uhr geschlossen. 
 
 

Namens der Sitzungsleitung 
 
der Vorsitzende die Sekretärin 
 
 
 
K. Näpflin S. Imfeld 


